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Chancen und Potenziale innovativer öfentlicher
Beschafung

● Beschafung von innovativen Produkten und
innovativen Dienstleistungen

● Innovative Gestaltung der Beschafungsprozesse
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Wirtschaftlichkeit vs. Eignung
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Formen der Leistungsbeschreibung
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Konventionelle Leistungsbeschreibung
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Beispiel:
Rollout der Software innerhalb des Zeitraums Fr. 18:00 Uhr bis
Mo. 06:00 Uhr auf 20.000 Clients (unterschiedliche Hardware,
unterschiedliche Betriebssysteme).
Bewertung der unterschiedlichen Rollout-Konzepte der
Bieterangebote im Hinblick auf 
● Zuverlässigkeit, 
● Fehleranfälligkeit/Fehlertoleranz, 
● Sicherheit und 
● Notfallkonzepten des Rollouts 

mittels einer Bewertungsmatrix.

Funktionale Leistungsbeschreibung
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Zuschlagskriterien
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Das wirtschaftlichste Angebot
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Das wirtschaftlichste Angebot

§ 127 Abs. 1 S. 1 GWB: „Der Zuschlag wird auf das
wirtschaftlichste Angebot erteilt. 

§ 127 Abs. 1 S. 2 GWB: 
Grundlage dafür ist eine Bewertung des öfentlichen
Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die
vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. 
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Das wirtschaftlichste Angebot

§ 127 Abs. 1 S. 3 GWB: 
Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

§ 127 Abs. 1 S. 4 GWB: 
Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder den
Kosten auch 
● qualitative, 
● umweltbezogene oder 
● soziale Aspekte 

berücksichtigt werden.
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Zuschlagskriterien

§ 127 Abs. 1 S. 2 GWB: 
Grundlage dafür ist eine Bewertung des öfentlichen Auftraggebers, ob
und inwieweit das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. 

§ 127 Abs. 4 S. 1 GWB: 
Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein,
● dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, 
● der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und 
● eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote

die Zuschlagskriterien erfüllen.
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Zuschlagskriterien

§ 127 Abs. 5 GWB: Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung müssen
in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen aufgeführt
werden.
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Wirtschaftlichkeit der Angebote
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Preis-Leistungs-Verhältnis
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Preis-Leistungs-Verhältnis = 100% Preis
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Preis-Leistungs-Verhältnis
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Preis-Leistungs-Verhältnis = Kosten
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Preis-Leistungs-Verhältnis = 100% Leistung
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Preis-Leistungs-Verhältnis = 100% Leistung
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Preis-Leistungs-Verhältnis
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Zuschlagskriterien



Seite 23 

Preis-Leistung-Bewertung
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Preis-Leistung-Bewertung
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Preis-Leistungs-Verhältnis
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Kosten-Leistung-Bewertung
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Kosten-Leistung-Bewertung
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Struktur von Bewertungsmatrizen
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Bewertungsmatrix
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Bewertungsmatrix - Kriterien
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Bewertungsmatrix - Gewichtung
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Bewertungsmatrix - Bewertung
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Bewertungsmatrix - Mindestanforderungen
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Bewertungsmatrix - Zuschlagsformel
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Bewertungsmatrix - Kriterien
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Bewertungsmatrix - Unterscheidung A, B und I-Kriterien
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Bewertungsmatrix - Gewichtung
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Bewertungsmatrix - Bewertung
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Bewertungsmatrix - Mindestanforderungen
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Bewertungskriterien und
Bewertungsmatrizen - 360°
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Bewertungskriterien und Bewertungsmatrizen

Auftraggeber: Erstellen von Bewertungsmatrizen, typische Fehler
und deren Vermeidung 

● Bieter: Analyse von Bewertungsmatrizen und Erstellen des
optimalen Angebots, typische Fehler und deren Vermeidung



Seite 42 

Frage in die Runde

Frage: Was sollte bei der Gewichtung von preislichen und
nichtpreislichen Zuschlagskriterien beachtet werden?

● Antwort A: Eine Gewichtung von 50% preisliche Kriterien
und 50% nichtpreisliche Kriterien ist immer unkritisch.

● Antwort B: Die preisliche Kriterien müssen mindestens mit
50% gewichtet werden.

● Antwort C: Es kommt darauf an.
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Beispiel 1: Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung
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Zuschlagsformel (Bewertungsfunktion)
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Beispiel 1: Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung
Gewichtetes Preis-Leistungs-Diagramm



Seite 46 

Alibi-Kriterien 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.01.2013, VII - Verg 33 / 12: 
Der Preis darf weder unter- noch überbewertet werden. Eine
Festlegung und Gewichtung von Zuschlagskriterien, bei denen
Wirtschaftlichkeitskriterien neben dem Angebotspreis nur eine
marginale Rolle spielen oder der Preis eine übermäßige Bedeutung
einnimmt, kann demnach gegen das Wirtschaftlichkeitsprinzip (...)
verstoßen.
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Gewichtetes Preis-Leistungs-Diagramm
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Beispielmatrix mit ausgewogener Gewichtung
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Beispiel 2: Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung



Seite 50 

Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung
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Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung
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Gewichtung 90% Preis / 10% Leistung
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Gewichtung

● Eine pauschale Aussage, dass eine bestimmte Gewichtung immer
passt, ist nicht möglich.

● Eine ausgewogene Gewichtung von monetären und
nichtmonetären Kriterien hängt auch von den Punkte-
Spannweiten der monetären und nichtmonetären Kriterien ab.

● Die Aussage 50% monetäre Kriterien und 50% nichtmonetäre
Kriterien passt immer, ist falsch!

● Bei sehr unterschiedlichen Punkte-Spannweiten der monetären
und nichtmonetären Kriterien muss man für eine ausgewogene
Gewichtung von 50% / 50% deutlich abweichen. Hier kann auch
90% / 10% eine ausgewogene Gewichtung sein.
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Frage in die Runde

Frage: Was sollte bei der Gewichtung von preislichen und
nichtpreislichen Zuschlagskriterien beachtet werden?

● Antwort A: Eine Gewichtung von 50% preisliche Kriterien
und 50% nichtpreisliche Kriterien ist immer unkritisch.

● Antwort B: Die preisliche Kriterien müssen mindestens mit
50% gewichtet werden.

● Antwort C: Es kommt darauf an.
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Zuverlässigkeit der Kriterien
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Beispiel



Seite 57 

Beispiel
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Beispiel
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Unterschiedliche Punkteskalen



Seite 60 

Unterschiedlichen Punkteskalen
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Unterschiedlichen Punkteskalen
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Unterschiedlichen Punkteskalen
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Unterschiedliche Punkteskalen
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Unterschiedliche Punkteskalen
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Punkteskalen/Notenskalen
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Beispiel Rating: 
Bewertung der Berufserfahrung

eines Projektleiters/Projektleiterin
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Berufserfahrung mittels Zertifkaten 

● Im folgenden Beispiel wird die Berufserfahrung eines
Projektleiters/Projektleiterin nicht direkt durch die Zeitdauer der
Berufserfahrung, sondern durch den Nachweis vorhandener
Zertifzierungen bewertet.

● Bei der Bewertung der Projektmanagementzertifkate wird die
Berufserfahrung indirekt mitgewertet, da man zur Erlangung
dieser Zertifkate unter anderem einschlägige Erfahrung in
leitender Funktion im Projektmanagement nachweisen muss.
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Berufserfahrung mittels Zertifkaten 

Bei der Bewertung von Zertifzierungen können nur Ordinalskalen
Anwendung fnden, da erstens eine Kategorisierung in 

● kein Projektmanagementzertifkat, 

● ein Projektmanagementzertifkat erster Stufe und 

● ein Projektmanagementzertifkat zweiter Stufe

vorhanden ist und zweitens eine Rangordnung zwischen den drei
Kategorien besteht. 
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Berufserfahrung mittels Zertifkaten 

● Liegt keine Zertifzierung als Projektleiter nach PMI oder IPMA® 
oder verleichbar vor wird das Kriterium Projektmanagement-
zertifzierung mit null Punkten bewertet, 

● liegt eine Zertifzierung als CAPM® (PMI), PMI-ACP® oder
IPMA®Level D oder vergleichbar vor, wird das Kriterium
Projektmanagementzertifzierung mit fünf Punkten bewertet, 

● liegt eine Zertifzierung als PMPSM (PMI) oder IPMA® Level C oder
vergleichbar vor, wird das Kriterium Projektmanagement-
zertifzierung mit zehn Punkten bewertet. 
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Projektmanagementzertifzierung
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Berufserfahrung mittels Zertifkaten 

Die Punktezuordnung muss bei einer Ordinalskala nicht
äquidistant vorgenommen werden. 

● Die Punktezuordnung zu den Zertifzierungskategorien kann
auch mittels der Bepunktung (0, 3, 10) vorgenommen werden. 

● Die Punktezuordnung zu den Zertifzierungskategorien kann
auch mittels der Bepunktung (0, 5, 15) vorgenommen werden. 
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Projektmanagementzertifzierung
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Projektmanagementzertifzierung
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Beispiel Rating: Bewertung der
Berufserfahrung eines

Projektleiters/Projektleiterin
durch eine ungeeignete Skala
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Notenskala mit (0, 1, 2) Punkten
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Wertung der Angebote

Angebot A: Projektleiter = 11 Monate Berufserfahrung = 0 Punkte
Angebot B: Projektleiter = 12 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot C: Projektleiter = 24 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot D: Projektleiter = 35 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot E: Projektleiter = 36 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot F: Projektleiter = 48 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot G: Projektleiter = 59 Monate Berufserfahrung = 1 Punkt
Angebot H: Projektleiter = 60 Monate Berufserfahrung = 2 Punkte
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Wertungsverzerrungen durch Ordinalskala

● Findet statt der natürlicherweise vorhandenen metrischen
Bewertungsskala eine Ordinalskala Anwendung entsteht ein
Informationsverlust, der umso größer ist, je weniger
Wertungsstufen die Ordinalskala besitzt. 

● Die Information über die wirklichen Abstände zwischen den
Berufserfahrungen der verschiedenen Angebote wird durch die
Anwendung der Ordinalskala eliminiert und führt am Ende zu
den bereits aufgezeigten Bewertungsverzerrungen.

● „Natura non facit saltus“ (Die Natur macht keine Sprünge) sollte
Ihren Niederschlag auch in einer kontinuierlichen statt einer
sprunghaften Zeitskala fnden.
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quasi-kontinuierliche Notenskala 
(0, 1/6, 2/6, 3/6, ..., 10); 
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quasi-kontinuierliche Notenskala 
(0, 1/6, 2/6, 3/6, ..., 10); 

● In der betrachteten Bewertungsmatrix fndet streng genommen
auch keine kontinuierliche Bewertungsskala ihre Anwendung. 

● Die angewendete Ordinalskala ist allerdings durch die
feingranulare Abstufung (jede Stufe entspricht einem Monat)
eine quasi-kontinuierliche Skala. 

● Solche quasi-kontinuierlichen Skalen reichen in der Regel
vollkommen aus, da eine größere Genauigkeit in der Realität
nicht benötigt wird. 
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quasi-kontinuierliche Notenskala (0, 1/6, 2/6,
3/6, ..., 10); 

Angebot A: Projektleiter = 11 Monate Berufserfahrung =   1,83 Punkte 
Angebot B: Projektleiter = 12 Monate Berufserfahrung =   2,00 Punkte
Angebot C: Projektleiter = 24 Monate Berufserfahrung =   4,00 Punkte
Angebot D: Projektleiter = 35 Monate Berufserfahrung =   5,83 Punkte
Angebot E: Projektleiter = 36 Monate Berufserfahrung =    6,00 Punkte
Angebot F: Projektleiter = 48 Monate Berufserfahrung =    8,00 Punkte
Angebot G: Projektleiter = 59 Monate Berufserfahrung =   9,83 Punkte
Angebot H: Projektleiter = 60 Monate Berufserfahrung = 10,00 Punkte
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Beispiel Rating: 
Bewertung eines subjektiven

Kriteriums durch eine Ordinalskala
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Frage in die Runde

Frage: Sind Zuschlagskriterien, die nur subjektiv bewertet
werden können, zulässig?

● Antwort A: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich unzulässig.

● Antwort B: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich immer zulässig.

● Antwort C: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich zulässig, wenn diese über
eine Gremienentscheidung objektiviert werden können.



Seite 83 

(schlechte) Schulnotenskala = Rating
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Beispiel
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Preis-Leistungsdiagramm
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Beispiel

● Angebot A
Angebotspreis: 300.000 Euro
Leistungsstärke: Gutes Konzept, objektiv ein klein wenig
besser als das Konzept von Angebot B

● Angebot B
Angebotspreis: 210.000 Euro
Leistungsstärke: Gutes Konzept
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel

● Angebot A
Angebotspreis: 240.000 Euro
Leistungsstärke: gutes Konzept

● Angebot B
Angebotspreis: 300.000 Euro
Leistungsstärke: sehr gutes Konzept

● Angebot C
Angebotspreis: 200.000 Euro
Leistungsstärke: befriedigendes Konzept
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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subjetive Kriterien

● Durch die Kombination von subjektiven Kriterien mit groben
Punkteskalen (z.B. 0; 1; 2; 3) kann eine willkürliche
Zuschlagserteilung erfolgen (toxische Kombination). 

● Subjektive Kriterien sollten durch eine Gremienbewertung
objektiviert werden. 
➔ Das Gremium arbeitet mit einheitlichen Bewertungsbögen.
➔ Jedes Gremiumsmitglied führt eine unabhängige Bewertung

mit Vermerken auf seinem Bewertungsbogen durch.
➔ Aus den unabhängigen Bewertungen wird das arithmetische

Mittel der Punktzahl ermittelt.
● Subjektive Kriterien sollten durch eine ausreichend

diferenzierende Punkteskala, z.B. (0; 1; 2; ...; 10) oder (0; 1; 2; ...; 12)
oder (0; 1; 2; ...; 15) bewertet werden.
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Punkteskalen/Notenskalen

● Der Informationsgehalt ist bei der Verwendung von metrischen
Skalen (Kardinalskala) immer höher als die Verwendung von
nichtmetrischen Skalen (topologische Skala). 

● Aus diesem Grund sollten Kriterien, die als metrische Skalen
darstellbar sind, auch in metrischen Skalen dargestellt werden.
Eine Umwandlung (Transformation) von einer metrischen Skala in
eine nichtmetrische Skala bedeutet immer einen deutlichen
Informationsverlust, der in der Regel zu Bewertungsverzerrungen
führt.
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Punkteskalen/Notenskalen

● Die Notenskala mit der Anzahl der Bewertungsstufen spielt bei der
Bewertung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 

● Eine sehr grobe Notenskala mit nur wenigen Notenstufen kann
den sich unterscheidenden Kriterienerfüllungsgrad der Angebote
nur sehr ungenau wiedergeben. Wichtige Diferenzierungs-
merkmale verschwinden dadurch und es kommt in der Regel
insbesondere bei unscharfen (weichen) Bewertungen zu
signifkanten Bewertungsverzerrungen. 

● Dieser Efekt wird zusätzlich verstärkt, wenn die Notenskala bei der
Bewertung nicht voll ausgeschöpft wird. Finden beispielsweise bei
einer Punkteskala mit (0, 1, 2, …, 10) Punkten nur die Wertungs-
punkte (7, 8, 9, 10) oder nur die Wertungspunkte (0, 1, 2, 3)
Anwendung ist die Diferenzierungsmöglichkeit bei der Wertung
deutlich eingeschränkt.
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Frage in die Runde

Frage: Sind Zuschlagskriterien, die nur subjektiv bewertet
werden können, zulässig?

● Antwort A: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich unzulässig.

● Antwort B: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich immer zulässig.

● Antwort C: Kriterien, die nur subjektiv bewertet werden
können, sind vergaberechtlich zulässig, wenn diese über
eine Gremienentscheidung objektiviert werden können.
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Frage in die Runde

Frage: Welche Punkteskala sollte man für die
Kriterienbewertung verwenden?

● Antwort A: Für jedes Kriterium sollte die geeignete
Punkteskala ausgewählt werden.

● Antwort B: Für alle Kriterien muss die gleiche Punkteskala
angewendet werden. Am besten wählt man dazu eine (0
Punkte; 1 Punkt; 2 Punkte; 3 Punkte)-Schulnotenskala aus.

● Antwort C: Für alle Kriterien muss die gleiche Punkteskala
angewendet werden. Am besten wählt man dazu eine (0
Punkte; 1 Punkt; 2 Punkte; …; 100 Punkte)-Schulnotenskala
aus.
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Frage in die Runde

Frage: Welche Punkteskala sollte man für die
Kriterienbewertung verwenden?

● Antwort A: Für jedes Kriterium sollte die geeignete
Punkteskala ausgewählt werden.

● Antwort B: Für alle Kriterien muss die gleiche Punkteskala
angewendet werden. Am besten wählt man dazu eine (0
Punkte; 1 Punkt; 2 Punkte; 3 Punkte)-Schulnotenskala aus.

● Antwort C: Für alle Kriterien muss die gleiche Punkteskala
angewendet werden. Am besten wählt man dazu eine (0
Punkte; 1 Punkt; 2 Punkte; …; 100 Punkte)-Schulnotenskala
aus.
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